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Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Mag. Wolfgang SOBOTKA  12. Dezember 2018 
Parlament 
1017 Wien GZ. BMEIA-AT.90.13.03/0123-III.8/2018 
 
 
 
 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Jörg Leichtfried, Kolleginnen und Kollegen haben am 
12. Oktober 2018 unter der Zl. 1916/J-NR/2018 an mich eine schriftliche parlamentarische 
Anfrage betreffend „Kontrolle der Ausfuhr, Verbringung, Vermittlung und Durchfuhr von 
Gütern mit doppeltem Verwendungszweck“ gerichtet. 
 
 
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
 
Zu den Fragen 1 bis 12:  
 
Ich verweise auf die Beantwortung der gleichlautenden parlamentarischen Anfrage Zl. 1917/J-
NR/2018 vom 12. Oktober 2018 durch die Bundesministerin für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort. 
 

Dr. Karin Kneissl 
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